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I. PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF MORALS, 
LAW, AND POLITICS 

I. PHILOSOPHISCHE G R U N D L A G E N DER MORAL, 
DES RECHTS UND DER POLITIK 

1. Basic Problems of Moral Theory and Social Philosophy 

1. Grundprobleme der Moraltheorie und Sozialphilosophie 



PLÄDOYER FÜR EINE ,KONTRAKTU ALISTISCHE4 

PHILOSOPHIE DER POLITIK 

Julian Nida-Rümelin 
Universität München, B R D 

I. 

Soweit Politikwissenschaft normativ ist, wird sie entsprechend der methodologischen 
Hauptströmung der Gegenwart der Ethik zugerechnet. Da es jedoch bei der Themenstellung 
dieses Papers nicht nur um Fragen einer normativen Theorie der Politik, sondern auch um die 
Methodik normativer politischer Untersuchungen und in Konsequenz um den Status des Poli
tischen geht, handelt es sich um eine These zur Philosophie der Politik. 

Der vertragstheoretische Ansatz in der politischen Philosophie hat eine altehrwürdige Tra
dition. Diese beginnt nicht, wie man aufgrund einer weitverbreiteten Charakterisierung als 
,bürgerlich', »neuzeitlich 4, ,liberalistisch' meinen könnte, mit Thomas Hobbes,1 sondern 
reicht zurück bis in die Antike. 2 In jüngster Zeit erlebt das Vertragsargument - nach einer 
Schwächeperiode im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts — eine auffällige - und 
nicht unumstrittene3 - Renaissance, die besonders dem Werk von John Rawls4 zu verdanken 
ist. 

Ohne auf konkrete Ausformungen des vertragstheoretischen Ansatzes einzugehen, möchte 
ich damit beginnen, verschiedene Typen von Vertragstheorien zu unterscheiden: Man kann 
Unterscheidungen vornehmen nach dem Gegenstand des Vertrages (1): Gesellschafts- (1.1.) 
oder Herrschaftsvertrag (1.2.); nach dem Typ des Vertrages: Urvertrag (2.1.) oder impliziter 
Vertrag (2.2.) oder hypothetischer Vertrag (2.3.); nach dem normativen Status des Vertrages: 
Verpflichtungsgrund (3.1.) oder Kriterium (3.2.) und nach dem methodischen Status des Ver
trages: Vertrag als axiomatisches Element (4.1.) oder nicht (4.2.). 

Ad 1: Die Charakterisierung des vertragstheoretischen Ansatzes als bürgerlich' geht i. a. 
einher mit der Rubrizierung älterer Vertragstheorien als Konzeptionen des Herrschaftsvertra
ges und neuzeitlichen als solchen des Gesellschaftsvertrages. Der Herrschaftsvertrag setzt die 
Existenz einer bestimmten (hier einer ständisch gegliederten) Gesellschaft immer schon vor
aus und begründet das Rechtsverhältnis — man könnte auch weniger mißverständlich sagen 
das ,normative Verhältnis' - Volk/Herrscher, während neuzeitliche Vertragstheorien als 
Konzeptionen des Gesellschaftsvertrages interpretiert werden, die die gesellschaftliche Ord
nung selbst und dann als Bestandteil dessen u . U . auch die Herrschaftsordnung auf vertragli
che Grundlage stellen. Tatsächlich ist allen neuzeitlichen Konzeptionen gemeinsam, daß der 
Vertragsschluß von gleichermaßen Freien und Gleichen vorgenommen wird. 

Ad 2: Mit Ballestrem5 lassen sich diese drei Typen so charakterisieren: „Eine politische 
Ordnung ist dann und nur dann legitim, wenn ihr alle, die unter dieser Ordnung leben, als 
Freie und Gleiche in einem Vertrag zugestimmt haben (Urvertrag: 2.1.) oder immer wieder 
zustimmen (impliziter Vertrag: 2.2.) oder im Prinzip zustimmen könnten (hypothetischer 
Vertrag: 2.3.)'\ John Locke wäre ein Vertreter von 2.1. und 2.2.: der Urvertrag ist die einzig 
legitime Form der Staatsgründung, aber er muß immer wieder erneuert werden. Thomas 
Hobbes würde ich eher und Immanuel Kant eindeutig unter 2.3. subsumieren.6 

Ad 3: Während die erste und die zweite Unterscheidung gängig sind, ist die dritte - Ver
pflichtungsgrund oder Kriterium - m. W. bisher nicht berücksichtigt worden und das ist 
Ursache sowohl untauglicher Rechtfertigungen, wie ungerechtfertigter Kritiken des vertrags
theoretischen Ansatzes. Zur Illustration betrachten wir die Hume'sche Kritik.7 Hume inter
pretiert die Vertragstheorien — er bezieht sich in erster Linie auf Locke und Hobbes - als 
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eine Theorie der Bürgerpflicht ('allegiance'): Die zu beantwortende Frage lautet: Warum 
sollte man den Gesetzen gehorchen? Er führt gegen eine vertragstheoretische Begründung 
der Bürgerpflicht zusammengefaßt im wesentlichen folgenden Argumente ins Feld: 

1. Einen Urvertrag hat es nie gegeben 

2. Selbst wenn es ihn gegeben hätte, würde er die heutigen Bürger nicht mehr verpflichten. 

3. Aber auch die Vorstellung einer stillschweigenden Zustimmung allein dadurch, daß man 
an einer bestimmten Gesellschaft teilhat, ist eine unzulässige Übertragung der juristischen 
Konzeption konkludenten' Handelns auf die politische Philosophie: Die große Mehrheit der 
Bürger hat i. a. gar nicht die Möglichkeit, ihre stillschweigende Zustimmung' durch gesell
schaftliche Kooperation zu beenden — es fehlt das Geld zum Auswandern und die Möglich
keit des politischen Widerstandes. 

4. Verpflichtungen ergeben sich nicht notwendigerweise aus einem Konsens (wie die Ver
tragstheoretiker annehmen), sondern aus instinktiven Prägungen oder der Einsicht, welche 
Pflichten notwendig sind, um den Bestand und das Wohlergehen der Gesellschaft zu sichern. 

5. Das Gemeininteresse legitimiert sowohl die Pflicht Versprechen zu halten, als auch die 
Bürgerpflichten: das eine kann nicht durch das andere begründet werden. 

6. Vertragstheorien haben darüberhinaus eine falsche Auffassung von der Natur gesell
schaftlicher Institutionen: Institutionen sind Ergebnis der sozialen Entwicklung, die niemand 
kontrollieren kann: nur solche menschlichen Gesellschaften konnten überleben, die 
bestimmte im Überlebenskampf nützliche Verhaltensmuster ausprägten. Diese Verhaltens
muster sind daher nicht Ergebnis rationaler Überlegung, sondern Konsequenz natürlicher 
Selektion.8 

Diese Kritik ist durchwegs überzeugend, aber sie richtet sich ausschließlich gegen die Idee 
des Vertrages als Verpflichtungsgrund, sie trifft die Kantische Version des Vertragsargumen
tes nicht: Wenn der Vertrag bloßes Kriterium des Rechten, speziell Kriterium legitimer Insti
tutionen und rechten staatlichen Handelns ist, stellt sich die Frage nicht, inwiefern der Ver
trag verpflichtet. 

Der Kantische Vertrag wird i. a. mit dem Typ 2.3. identifiziert. Wesentlich ist jedoch nicht 
der hypothetische Charakter, sondern sein normativer Status als Kriterium. Das ist es, was 
den Kantischen Vertrag von seinen klassischen neuzeitlichen Vorläufern unterscheidet.9 Der 
Vertrag als Kriterium muß nicht hypothetisch sein. Auch der Vertragsschluß der Vorväter 
(2.1.) könnte logisch gesehen zum Kriterium erhoben werden, ohne daß damit der Vertrags
schluß selbst die Nachkommen verpflichtete; ebenso könnte die stillschweigende Zustimmung 
(2.2.) Kriterium gerechter Institutionen sein, ohne daß die stillschweigende Zustimmung 
selbst verpflichtete - aber es ist Bürgerpflicht, gerechte Institutionen zu erhalten und im Ein
klang mit denjenigen Normen zu handeln, die mit gerechten Institutionen verknüpft sind. 

Ad 4: Die vierte Unterscheidung dient in erster Linie dazu, die dritte - hier wesentliche -
abzugrenzen. Schon Hume hatte den zirkulären Charakter normativer Vertragstheorien kriti
siert. Auch Rawls ist vielfach vorgeworfen worden, er habe die 'original position', in der es 
zum Vertragsschluß kommt, derart ausgestaltet, daß gerade die von ihm befürworteten 
Gerechtigkeitsprinzipien von den Vertragsparteien in der 'original position' gewählt würden. 
Rawls hat jedoch diesen Vorwurf durch die methodische Maxime des ,reflektiven Gleichge
wichtes' entkräftet. Sie macht deutlich, daß der Vertrag bei Rawls keinen axiomatischen Sta
tus1" hat. Er hätte einen axiomatischen Status, wenn er selbst in keiner Weise begründungsbe
dürftig und -fähig wäre und er allein, oder zusammen mit anderen axiomatischen Elementen, 
die normativen Aussagen der Theorie begründen würde. Beides ist nicht der Fall. 
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II. 

Eine konsequentialistische Theorie beurteilt den moralischen Wert einer Handlung, einer 
Regel, einer Institution, einer Tugend nach dem Wert ihrer Konsequenzen, bzw. dem Wert 
der Wahrscheinlichkeitsverteilung ihrer Konsequenzen. Eine konsequentialistische Theorie 
hat also offensichtlich zwei Bestandteile: 1. Eine Theorie des Wertes von Konsequenzen und 
2. eine Theorie der moralischen Beurteilung als Erwartungswertmaximierung dieser Wert
funktion. Nicht jede konsequentialistische Theorie ist notwendigerweise utilitaristisch und 
nicht jede utilitaristische Theorie ist eudämonistisch oder hedonistisch. Wenn sich jedoch der 
Wert der Konsequenzen nach bestimmten Gerechtigkeitskriterien der Güterverteilung in 
einem sozialen Zustand bemißt, sollte man nicht mehr von einer utilitaristischen Theorie spre
chen. Im Rahmen einer konsequentialistischen Theorie unterscheiden sich normative politi
sche Theorie und Individualethik nur im Gegenstand von (2).11 

Die 'common sense'-Moral setzt der konsequentialistischen Abwägung i. a. eine Spielart 
der ,Goldenen Regel' entgegen: „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem 
anderen zu", oder „Würdest Du denn in seiner Situation wollen, daß er ...". Da jederzeit 
Gegenbeispiele gefunden werden können, die zeigen, daß diese Kriterien wörtlich verstanden 
inadäquat sind, wird seit geraumer Zeit eine umfangreiche und verzweigte Diskussion um 
Universalisierbarkeitsprinzipien geführt. 1 2 Tatsächlich meine ich, daß dieses zentrale Element 
der common-sense-Moral auf die einzige tragfähige Alternative zum Konsequentialismus ver
weist, sie läßt sich jedoch nicht durch Universalisierbarkeitsprinzipien, sondern weit angemes
sener mithilfe des Vertragsargumentes rekonstruieren. Mit Scanion nenne ich diese Alterna
tive Kontraktualismus. Folgendes Ausschließungskriterium gibt eine grobe Charakterisie
rung: 

Eine (Einzel-) Handlung h ist (unter den gegebenen Umständen) moralisch falsch, wenn es 
kein System von Verhaltensregeln gibt, das einer allgemeinen und freiwilligen Zustimmung 
wohlinformierter Personen fähig ist, welches h (unter den gegebenen Umständen) erlauben 
würde . 1 3 

Nun mag es zahlreiche logisch miteinander unverträgliche Systeme von Verhaltensregeln 
geben, die zustimmungsfähig in diesem Sinne sind. Das Kriterium scheint daher auf den 
ersten Blick zu schwach zu sein: Häufig gibt es zwar ein solches System, das h erlauben würde, 
aber dieses System ist nicht (konventionell in Lewis' Sinn14) etabliert und daher ist h dennoch 
moralisch unzulässig. Wenn man jedoch die konventionell etablierte Verhaltensregeln als 
Umstände der Handlung miteinbezieht, löst sich das Problem. Die Testfrage muß dann lau
ten: Angenommen S ist etabliert, gibt es dann ein System S', das unter dieser empirischen 
Bedingung zustimmungsfähig ist, welches h erlaubt? 

Auch für einen so verstandenen Kontraktualismus unterscheidet sich normative politische 
Theorie und Individualethik nur im Gegenstand der Beurteilung (das kontraktualistische Kri
terium ist dagegen für den gesamten Bereich der normativen Theorie gültig), während nach 
traditionellem philosophischem Verständnis das vertragstheoretische Argument die Grenze 
zur politischen Theorie markiert. 

III. 

Welcher Vertrag ist das? Da es für den Anwendungsbereich der normativen politischen 
Theorie um Institutionen geht, scheint es sich eher um einen Gesellschaf tsvertrag, als um 
einen Herrschaftsvertrag zu handeln — aber diese Alternative hat einen absurden Beige
schmack - denn weder die Gesellschaft noch eine Herrschaftsform konstituiert sich durch ein 
Kriterium. Es handelt sich weder um einen Urvertrag, noch um einen hypothetischen Ver
trag. Von der Formulierung her ist es eindeutig ein hypothetischer Vertrag. Aber dieser Ver
trag verpflichtet niemanden. Warum sollte jemand durch einen Vertrag verpflichtet werden, 
den er nicht geschlossen hat, sondern den er nur hätte schließen können? Der Vertrag hat 
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auch keinen axiomatischen Status, er bewährt sich erst in seinen Implikationen - er hat 
sicherlich keinen selbstevidenten Charakter. Der hier vorgeschlagene Kontraktualismus ist 
durch 2.3. & 3.2. & 4.2. charakterisiert. Und das scheint mir auch für den Vertrag Immanuel 
Kants zu gelten: 

„Allein dieser Vertrag (contractus originarius oder pactum sociale genannt) ... ist kei
neswegs als ein Faktum vorauszusetzen nötig (ja als ein solcher gar nicht möglich) ... 
sondern es ist eine bloße Idee der Vernunft, die aber ihre unbezweifelte praktische 
Realität hat: nämlich den Gesetzgeber zu verbinden, daß er seine Gesetze so gebe, als 
sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volkes haben entspringen können, und 
jeden Untertan, sofern er Bürger sein will, so anzusehen, als ob er zu einem solchen 
Willen mit zusammengestimmt habe. Denn das ist der Probierstein der Rechtmäßig
keit eines jeden öffentlichen Gesetzes".1516 

A N M E R K U N G E N 

1 Dieses Mißverständnis hat eine Quelle in Thomas Hobbes' Auffassung, die - zunächst anonyme -
Veröffentlichung seiner Schrift Elementorum philosophiae, sectio tertia: De cive 1642 (endgültige 
Fassung u. d. T. De cive 1647) sei die Geburtsstunde der politischen Wissenschaft. 

2 Vgl. J. W. Gough, The Social Contract: A Critical Study of its Development (Oxford, 21967), sowie 
R. Müller/H. Klenner, Gesellschaftsvertragstheorien von der Antike bis zur Gegenwart (Berlin, 1985). 

3 Vgl. z. B . : J. Gray, "Community and Ideology", in Democracy, Consensus and Social Contract, hg. 
P. Birnbaum/J. Lively/G. Parry (London, 1978); H . Ottmann, „Politik und Vertrag. Eine Kritik der 
modernen Vertragstheorie", Zeitschrift für Politik, Bd. 33 (1986); J. Nida-Rümelin, „Der Vertrags
gedanke in der politischen Philosophie. Eine Entgegnung auf Ottmanns Kritik der modernen Ver
tragstheorie", Zeitschrift für Politik, Bd. 34 (1987). 

4 Rawls, J. A Theory of Justice (Oxford, 1972). 
5 Ballestrem, K. G . , „Vertragstheoretische Ansätze in der politischen Philosophie", Zeitschrift für 
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OC = On Certainty 

PB Philosophische Bemerkungen 

PG = Philosophische Grammatik 1 Philosophical Grammar 

PI = Philosophical Investigation 

PR = Philosophical Remarks 

PT = Prototractatus 

PU = Philosophische Untersuchungen 
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RFM = Remarks on the Foundations of Mathematics 

RLF = Some Remarks on Logical Form 

RPP = Remarks on the Philosophy of Psychology 

TLP = Tractatus Logico-Philosophicus 

TB = Tagebücher 1914-1916 

ÜG = Über Gewißheit 

VB = Vermischte Bemerkungen 

WV = Wörterbuch für Volksschulen 

WWK = Wittgenstein und der Wiener Kreis 

Z = Zettel 
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